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Eröffnung der Sitzung 
 
Erste Bürgermeisterin Hibler erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt fest, dass sämtliche Mit-
glieder des Marktgemeinderates ordnungsgemäß geladen wurden und Beschlussfähigkeit ge-
geben ist. 
Ort, Zeit und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung wurden gemäß Art. 52 Bayer. Gemein-
deordnung (GO) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Gegen die Ladung und Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 14.05.2024 

 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 14.05.2024 wird genehmigt.  
 
 
Abstimmungsergebnis:   18  : 0   
 
 
 

TOP  2 
Freiwillige Feuerwehr Isen, Beschaffung eines Wassercontainers für das 
Wechselladerfahrzeug zusammen mit dem Landkreis Erding 

 
 
Sachverhalt: 
 
Im Jahr 2022 stellte der damals amtierende Kreisbrandrat Herr Vogl dem Marktgemeinderat das 
Konzept vor, das zusammen mit der FF Isen erarbeitet worden war. Kern des Konzepts ist die 
Stationierung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) des Landkreises bei der FF Isen, zusam-
men mit einem Abrollbehälter Gefahrgut. Das Fahrzeug dient u.a. überörtlichen Einsätzen und 
wurde zu diesem Zweck vom Landratsamt im südlichen Landkreis nahe der A94, hier bei der FF 
Isen, stationiert.  In diesem Zuge soll zudem von Landkreis und Gemeinde zusammen ein Ab-
rollbehälter Wasser (AB Wasser) für das WLF beschafft werden. Der Landkreis übernimmt für 
den AB Wasser die Ausschreibung inkl. Förderverfahren; die Kosten werden abzgl. der Förde-
rung je zu 50 % auf den Markt Isen und den Landkreis Erding aufgeteilt. Herr Kreisbrandrat 
Pleiner, der 2023 Herrn Vogl nachgefolgt ist, hat dies nochmals bestätigt.   
 
Die Kreisbrandinspektion sieht das Erfordernis eines zusätzlichen wasserführenden Fahrzeuges 
für Isen, dies ist auch in den Feuerwehrbedarfsplan eingeflossen. Gegenüber dem Kreisbrand-
rat wurde seitens der Verwaltung angesprochen, ob das zusätzliche Wasser tatsächlich benötigt 
wird. Herr Pleiner teilte dazu mit, dass das Vorhalten dieser Wassermenge rechtlich erforderlich 
ist. Die nötige Wassermenge hängt von verschiedenen Gegebenheiten ab (Art und Dichte der 
Bebauung, Arten von Gewerbe, Waldflächen im Umkreis, Gefahrenlagen – z.B. auch Autobah-
nen – im Umkreis) und wird über den Feuerwehrbedarfsplan individuell festgelegt. Stellt der 
Markt die nötige Wassermenge nicht, gerät er in die Haftung.  
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Im Feuerwehrbedarfsplan ist derzeit ein TLF 3000 eingeplant, das bei Beschaffung des AB 
Wasser entfällt. Für das TLF 3000 wären nach aktuellem Stand ca. 280.000 € durch den Markt 
Isen zu tragen, für den AB Wasser fallen stattdessen voraussichtlich ca. 110.000 € an.  
 
Der Beschluss für die Beschaffung des AB Wasser musste 2023 zurückgestellt werden, da auf-
grund des hohen Gewichts (das WLF mit aufgeladenem AB Wasser wiegt über 20 Tonnen) zu-
nächst geprüft werden musste, dass die Statik des Feuerwehrgerätehauses Isen das Gewicht 
trägt. Ein Statiker wurde daher mit der Prüfung beauftragt. Im Ergebnis gibt es einen Stellplatz 
im Gerätehaus, der WLF und AB Wasser trägt und bis zu 28 Tonnen belastbar ist; die übrigen 
Stellplätze genügen mit 16 Tonnen Tragfähigkeit den Anforderungen der restlichen Fahrzeuge 
bzw. auch einer neuen Drehleiter, wenn diese ersatzbeschafft wird. Die FF Isen bringt eine ent-
sprechende Beschilderung an. Umbaumaßnahmen sind nicht erforderlich.  
 
Mit der Kreisbrandinspektion wurde 2023 besprochen, dass die Beschaffung des AB Wassers 
bis zur Klärung der Statikfrage zurückgestellt wird. Im Haushalt des Marktes Isen ist sie für 2025 
eingeplant; die Kämmerin hat zudem eine Verpflichtungsermächtigung mit aufgenommen, so 
dass der Beschaffungsprozess bereits 2024 begonnen werden kann. Die Förderzusage der 
Regierung von Oberbayern liegt dem Landkreis bereits vor. Seitens des Marktes Isen ist der 
Beschaffungsbeschluss zu fassen, danach wird der Vorgang dem Landratsamt übergeben.  
 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Es wäre wünschenswert, dass sich der Landkreis auch später bei einer Ersatzbeschaffung des 
Fahrzeugs beteiligt. Da das Wasser aber primär für Isen benötigt wird, gibt es dafür keine Ga-
rantie.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, zusammen mit dem Landkreis Erding für die Freiwillige Feu-
erwehr Isen einen Abrollbehälter Wasser für das durch den Landkreis Erding zur Verfügung 
gestellte Wechselladerfahrzeug zu beschaffen.  
 
Die Beschaffung inklusive Förderverfahren wird vom Landkreis Erding für den Landkreis und für 
den Markt durchgeführt.  
 
Die Kosten für den Abrollbehälter Wasser werden, abzüglich der Förderung, vom Markt Isen 
und vom Landkreis Erding jeweils zu 50 % getragen. Der gemeindliche Anteil, derzeit geschätzt 
auf ca. 110.000 €, ist im Jahr 2025 im Haushalt des Marktes Isen eingeplant.  
 
 
Abstimmungsergebnis:   18  : 0   
 
 
 

TOP  3 
Freiwillige Feuerwehr Isen, Absichtserklärung über die gemeinsame Be-
schaffung eines Drehleiterfahrzeuges (Ersatzbeschaffung) zusammen mit 
der Stadt Dorfen und der Gemeinde Taufkirchen 

 
 
Sachverhalt: 
 
In der Stadt Dorfen, im Markt Isen und in der Gemeinde Taufkirchen steht in den nächsten 5 
Jahren jeweils eine Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr an.   
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Mit einer Besatzung von drei Feuerwehreinsatzkräften wird das Drehleiterfahrzeug zur Rettung 
von Menschen und Tieren aus Notlagen wie auch für technische Hilfeleistungen und zur Brand-
bekämpfung eingesetzt. In Rücksprache mit dem Kreisbrandrat ist für den Markt Isen ein Dreh-
leiterfahrzeug aufgrund der baulichen Situation in Isen zwingend erforderlich (Höhe und geringe 
Abstände verschiedener Gebäude im Ortskern erfordern eine Drehleiter).  
 
Bei einer gemeinsamen Beschaffung von baugleichen Fahrzeugen durch mehrere Kommunen 
erhöht sich der Fördersatz, der bei ca. 25 % liegt, um 10 % der Fördersumme für jede beteiligte 
Kommune (d.h. habe ich bei einer Beschaffung von z.B. 1 Mio € einen Basisförderbetrag von 
200.000 €, erhalte ich mit dem Kooperationsbonus einen Betrag von 220.000 €).   
Bei dieser gemeinsamen Beschaffung sind gemäß Zuwendungsrichtlinie sowohl bezüglich der 
Kooperation als auch bezüglich der Bestellung der Feuerwehrfahrzeuge kartell- und vergabe-
rechtliche Vorschriften sowie die KommHV-Kameralistik und die Vergabegrundsätze, die das 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium der Finanzen und für Heimat bekannt gegeben hat, zu beachten. Die Förderfähigkeit 
setzt zudem voraus, dass im Wege der Sammelbestellung baugleiche Feuerwehrfahrzeuge des 
gleichen Fahrzeugtyps, des gleichen Fahrgestells und des gleichen Aufbaus sowie der gleichen 
fest eingebauten feuerwehrtechnischen Ausstattung beschafft werden.  
 
Die Kommandanten der drei betroffenen Feuerwehren würden eine gemeinsame Beschaffung 
nach aktuellem Stand befürworten. Die Vorarbeiten für die Ausschreibung, in denen u.a. geklärt 
wird, ob eine gemeinsame Beschaffung zielführend ist, nehmen viel Zeit in Anspruch und soll-
ten daher frühzeitig begonnen werden. Die Kommunen sind daher aufgefordert, einen Ab-
sichtsbeschluss bzgl. der gemeinsamen Beschaffung zu fassen, damit das Beschaffungsgremi-
um gemeindeübergreifend die gemeinsame Konfiguration erarbeiten kann.   
 
Mit dem vorliegenden Beschluss wird noch nicht der Beschaffungsbeschluss für das Drehleiter-
fahrzeug gefasst, sondern lediglich die Absicht erklärt, die Beschaffung gemeinsam mit den 
beiden anderen Kommunen in dem o.g. Zeitraum durchführen zu wollen.     
 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Es muss gut abgewägt werden, in welcher Größe eine neue Drehleiter beschafft wird. Der Un-
terschied der zusätzlichen Förderung durch gemeinsame Beschaffung ist eher gering; sollte bei 
einer gemeinsamen Beschaffung ein größeres Fahrzeug oder eine teurere Beladung im Vor-
dergrund stehen, ist diese gegenzurechnen und dann zu entscheiden, ob eine alleinige Be-
schaffung nicht doch günstiger kommt.  
 
Derzeit gibt es eine Förderung für Drehleitern mit 18 m und 23 m.  
 
Der Preisunterschied zwischen beiden Fahrzeugen ist aktuell gering. Eine Drehleiter ist das 
Fahrzeug im Feuerwehrbereich, bei dem eine gemeinsame Beschaffung relativ einfach ist, da 
nicht viel Beladung mitgeführt wird und daher ein gemeinsamer Standard leichter festzulegen 
ist.  
 
Die Feuerwehr hat bereits viel Zeit investiert, eine Richtung bzgl. gemeinsamer Beschaffung ist 
daher gewünscht um weiterarbeiten zu können. Die drei Kommandanten möchten ein zeitge-
mäßes Fahrzeug mit sparsamer Ausstattung beschaffen.  
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Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, dass die gemeinsame Beschaffung von baugleichen Drehlei-
terfahrzeugen mit der Stadt Dorfen und der Gemeinde Taufkirchen beabsichtigt ist, wobei in 
Isen das Drehleiterfahrzeug für die FF Isen als Ersatz für die derzeitige Drehleiter beschafft 
wird. Ziel der Kooperation ist der erhöhte Fördersatz gemäß der Feuerwehrzuwendungsrichtli-
nie. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kooperation auf Verwaltungsebene in die Wege zu lei-
ten. Der Erste Kommandant der FF Isen wird beauftragt, die Kooperation auf Feuerwehrebene 
weiterzuführen. Sollten nachhaltige Hindernisse auftreten, die gegen eine gemeinsame Be-
schaffung sprechen, ist das Gremium zu informieren.    
 
Abstimmungsergebnis:   18  : 0   
 
 
 

TOP  4 
Neufassung der Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden des Marktes Isen 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Isen hat eine Bürgerentscheidsatzung aus dem Jahr 2006, die jedoch veraltet und in 
einigen Punkten nicht mehr rechtskonform ist. Die Satzung ist daher neu zu fassen.  
 
Die neue Satzung wird neben dem Bürgerentscheid das Bürgerbegehren ausführlicher behan-
deln, als dies in der alten Satzung der Fall war. Zwischenzeitlich sind viele Punkte durch Ge-
richtsentscheidungen in die Kommentare zur Gemeindeordnung zum Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid eingeflossen, die in der Satzung dargelegt und damit für die Bürger transparent 
gemacht werden.    
 
 
Beschluss: 
 

Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid des Marktes Isen 
 
Der Markt Isen erlässt aufgrund des Art. 18 a Abs. 17 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl           
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586), folgende 
 

Satzung: 
 

Erster Teil - Bürgerbegehren 
 

§ 1 Antragsrecht 
 
(1) Die Bürger des Marktes Isen können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 

des Marktes Isen die Durchführung eines Bürgerentscheides beantragen (Art. 7 Abs. 2 und 
Art. 12 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung, Art. 18 a Abs. 1 GO). 

 
(2) Antragsberechtigt (Art. 18 a Abs. 5 Satz 1 GO) sind alle Personen, die am Tag der Einrei-

chung des Bürgerbegehrens  
1. Unionsbürger sind, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. sich seit mindestens zwei Monaten im Markt Isen mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbe-

ziehungen aufhalten und 
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4. nicht durch deutschen Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Art. 2 GLKrWG sowie § 1 GLKrWO gelten entsprechend. 

 
(3) Unionsbürger sind alle Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie die 

Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach dem 
Recht dieser Staaten als Unionsbürger anzusehen sind. 
 

(4) Der Aufenthalt mit dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen wird dort vermutet, wo die 
Person gemeldet ist. Ist eine Person in mehreren Gemeinden gemeldet, wird dieser Aufent-
halt dort vermutet, wo sie mit der Hauptwohnung gemeldet ist. Bei der Berechnung der Frist 
nach Absatz 2 Nr. 3 wird der Tag der Aufenthaltsnahme in die Frist einbezogen. 

 
(5) Wer das Antragsrecht infolge Wegzuges verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres in den 

Markt Isen zurückkehrt, ist mit der Rückkehr wieder antragsberechtigt. Als Datum der ver-
muteten Rückkehr gilt das Anmeldedatum.  

 
§ 2 Unterschriftenlisten, vertretungsberechtigte Personen 

 
(1) Das Bürgerbegehren wird auf Unterschriftenlisten verbindlich festgelegt. § 4 Abs. 3 bleibt 

unberührt. Elektronische Unterschriftenlisten sind nicht zulässig (Art. 18a Abs. 18 GO). 
 

(2) Die Listen müssen inhaltlich bestimmt eine mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestel-
lung und eine Begründung enthalten sowie bis zu drei geschäftsfähige (aber nicht notwen-
digerweise im Markt Isen wahlberechtigte) Personen mit Namen und Anschrift benennen, 
die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Für den Fall ihrer Verhinderung oder 
ihres Ausscheidens können auf den Unterschriftslisten zusätzlich stellvertretende Personen 
benannt werden. Dabei ist auf den Unterschriftslisten anzugeben, welcher Stellvertreter 
welche vertretungsberechtigte Person vertritt. Antrag, Fragestellung, Begründung und Ver-
treterbenennung müssen Gegenstand der Unterzeichnung sein (Art. 18a Abs. 4 GO). 

 
(3) Unterschriftenlisten können doppelseitig gestaltet sein, wenn die Rückseite als Fortsetzung 

des Textes der Vorderseite klar erkennbar ist. Es können auch Einlageblätter verwendet 
oder lose Unterschriftenlisten zusammengeheftet werden, sofern auf jedem Blatt ebenfalls 
der Antrag, die Fragestellung, die Begründung und die Vertretungsberechtigten mit Namen 
und Anschrift aufgeführt sind. 

 
(4) Auf den Listen soll eine Spalte für amtliche Prüfvermerke freigehalten werden. 

 
(5) Soweit Unterschriftenlisten den in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Anforderungen nicht ent-

sprechen, sind die gesamten dort enthaltenen Eintragungen ungültig. 
 

§ 3 Eintragungen 
 

(1) Personen, die ein Bürgerbegehren unterstützen, tragen sich in die Listen mit Familienna-
men, Vornamen, Geburtsdatum und genauer Anschrift ein. Die Eintragungen sind eigen-
händig zu unterschreiben und fortlaufend zu nummerieren. 

 
(2) Eintragungen sind ungültig, wenn 

1. die eingetragenen Personen nicht antragsberechtigt sind, oder 
2. die eigenhändige Unterschrift fehlt, oder 
3. die eingetragenen Personen nicht deutlich erkennbar sind (Unlesbarkeit handgeschrie-

bener Einträge oder fehlende Daten nach Abs. 1). 
Eine Person darf sich für jedes Bürgerbegehren nur einmal eintragen. Doppel- oder Mehrfa-
cheintragungen gelten als eine Eintragung. Zulässig ist eine gleichzeitige Eintragung in 
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mehrere Bürgerbegehren. Dies gilt auch dann, wenn die jeweils unterbreiteten Fragestel-
lungen miteinander nicht vereinbar sind. 

 
(3) Eintragungen können bis zum Tag vor der Zulässigkeitsentscheidung des Marktgemeinde-

rates durch schriftliche Erklärung zurückgenommen werden. Für einen rechtzeitigen Wider-
ruf kommt es auf den Eingang bei der Gemeindeverwaltung an. 

 
§ 4 Einreichung, Änderung, Rücknahme 

 
(1) Das Bürgerbegehren wird im Rathaus des Marktes Isen eingereicht. Dabei sind die Unter-

schriftslisten im Original zu übergeben. Die Listen werden auch nach Abschluss des Verfah-
rens nicht zurückgegeben. Der Eingang des Begehrens wird mit Datum und Uhrzeit ver-
merkt. Die vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens erhalten auf Wunsch ei-
nen Empfangsnachweis. 
 

(2) Fehlende Unterschriften können bis zur Zulässigkeitsentscheidung des Marktgemeinderates 
nachgereicht werden. Die Möglichkeit des Nachreichens ist nicht nur darauf beschränkt, un-
gültige Eintragungen durch gültige Unterschriften zu ersetzen. Für die Antragsberechtigung 
(§ 1) kommt es auch hier auf den Tag der Einreichung des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1) 
an. 

 
(3) Die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete Fragestellung darf mit Ausnahme redaktioneller 

Korrekturen weder von den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens noch 
durch entsprechenden Marktgemeinderatsbeschluss nachträglich geändert werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Unterzeichner des Begehrens bereits auf den Unterschriftenlisten eine sol-
che Möglichkeit ausdrücklich zugelassen haben und die Vertreter eine Änderung beantra-
gen oder mit einer vom Markt Isen vorgeschlagenen Änderung einverstanden sind. Ände-
rungen nach den Sätzen 1 und 2 sind nur insoweit zulässig, als davon auszugehen ist, dass 
sie inhaltlich noch vom Willen der Unterzeichner getragen sind. 

 
(4) Das Bürgerbegehren kann von den vertretungsberechtigten Personen bis zur Bekanntgabe 

der Entscheidung zur Durchführung des Bürgerentscheids schriftlich zurückgenommen wer-
den, sofern in den Unterschriftslisten nichts Gegenteiliges bestimmt worden ist. 

 
§ 5 Prüfung 

 
(1) Nach Eingang des Bürgerbegehrens prüft die Gemeindeverwaltung unverzüglich, ob die 

Eintragungen in den Unterschriftenlisten gültig sind und ob die gemäß Art. 18 a Abs. 6 GO 
für die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens notwendige Unterschriftenzahl erreicht worden 
ist. Die Gemeindeverwaltung kann von der Prüfung absehen, wenn das Bürgerbegehren of-
fensichtlich unzulässig ist. 
 

(2) Der Markt Isen legt zu diesem Zweck ein auf den Tag des Antragseingangs bezogenes Ver-
zeichnis aller im Markt Isen antragsberechtigten Bürgerinnen und Bürger an (= Bürger-
verzeichnis). Für die Anlegung des Bürgerverzeichnisses gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 bis 4 
GLKrWO entsprechend. Antragsberechtigte ausländische Unionsbürger werden von Amts 
wegen aufgenommen. Das Bürgerverzeichnis wird nicht öffentlich ausgelegt.  

 
(3) Das Ergebnis der Prüfung teilt der Markt Isen nach deren Abschluss unverzüglich den ver-

tretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens mit. Auf Verlangen der Vertreter hat 
der Markt Isen jederzeit Auskunft über den Stand der Prüfung und über die Zahl der gültigen 
und ungültigen Eintragungen zu geben. 
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§ 6 Datenschutz 
 

Bei der Prüfung und Auswertung der Unterschriftslisten sind die Vorschriften des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung zu beachten. Die Unterschriftslis-
ten dürfen vom Markt Isen nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Sie sind vor 
Einsichtnahme unbefugter Dritter zu schützen. Auswertungen für andere Zwecke als die Zuläs-
sigkeitsprüfung sind unzulässig.  
 

§ 7 Entscheidung über die Zulässigkeit 
 

(1) Der Marktgemeinderat entscheidet unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach 
Einreichung des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1), ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen gege-
ben sind. Dabei stellt er auch die Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen fest, soweit 
nicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 auf die Prüfung der Unterschriften verzichtet wird. Die Ent-
scheidung ergeht kostenfrei. Den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens 
soll Gelegenheit gegeben werden, den Antrag in der Sitzung des Marktgemeinderates zu er-
läutern. 

 
(2) Enthält das Bürgerbegehren zulässige und unzulässige Bestandteile, kann der rechtlich 

unbedenkliche Teil zum Bürgerentscheid zugelassen werden, wenn der unzulässige Teil nur 
unwesentlich oder von untergeordneter Bedeutung ist und sachlich so abgetrennt werden 
kann, dass die Durchführung eines auf den zulässigen Teil beschränkten Bürgerentscheids 
sinnvoll bleibt. 

 
(3) Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über Angelegenheiten, die kraft Gesetz der Ersten Bür-

germeisterin obliegen, über Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, über 
die Rechtsverhältnisse der Marktgemeinderatsmitglieder, der Bürgermeister und der Ge-
meindebediensteten und über die Haushaltssatzung (Art. 18 a Abs. 3 GO). 

 
(4) Ein Bürgerbegehren ist außerdem unzulässig, wenn 

1. die Angelegenheit nicht dem eigenen Wirkungskreis der Gemeinde zuzurechnen ist 
2. die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 und 3 nicht gegeben sind 
3. die erforderliche Unterschriftenzahl nach Art. 18 a Abs. 6 GO nicht erreicht worden ist 
4. das verfolgte Ziel angesichts bestehender Rechtsvorschriften oder vertraglicher Bindun-

gen rechtswidrig ist. 
(5) Weist der Marktgemeinderat das Bürgerbegehren als unzulässig zurück, erlässt der Markt 

Isen unverzüglich einen förmlichen Bescheid, der mit entsprechender Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens zu-
gestellt wird. 

 
(6) Erklärt der Marktgemeinderat das Begehren für zulässig, trägt er aber der verlangten Maß-

nahme nicht Rechnung, wird entsprechend dem Zweiten Teil der Satzung ein Bürgerent-
scheid vorbereitet und durchgeführt. Die Entscheidung des Marktgemeinderates wird den 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens bekannt gegeben. 

 
§ 8 Ratsbegehren, Stichfrage 

 
(1) Der Marktgemeinderat kann über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises des 

Marktes Isen unabhängig von einem Bürgerbegehren die Durchführung eines Bürgerent-
scheids beschließen (= Ratsbegehren). 
 

(2) Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat der Marktgemeinderat eine 
Stichfrage für den Fall vorzusehen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung unterbreiteten 
Fragestellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (= 
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Stichentscheid). Die Stichfrage ist auf dem Stimmzettel aufzunehmen. Sie ist so zu fassen, 
dass eine eindeutige Klärung des streitigen Gegenstandes erreicht wird. 

 
§ 9 Beanstandung 

 
Hält die Erste Bürgermeisterin eine Entscheidung des Marktgemeinderates über die Zulassung 
eines Bürgerbegehrens oder über die Durchführung eines Bürgerentscheids für rechtswidrig, 
hat sie diese unverzüglich zu beanstanden, ihren Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, 
die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen.  

 
Zweiter Teil - Bürgerentscheid 

 
Abschnitt 1  

Abstimmungsorgane 
 

§ 10 Abstimmungsleiter 
 
(1) Der Marktgemeinderat bestellt die Erste Bürgermeisterin, einen ihrer beiden gewählten 

Stellvertreter, ein sonstiges Marktgemeinderatsmitglied oder eine Person aus dem Kreis der 
Bediensteten des Marktes Isen zum Abstimmungsleiter und aus diesem Personenkreis ei-
nen stellvertretenden Abstimmungsleiter. Der Abstimmungsleiter und sein Stellvertreter dür-
fen nicht Vertreter oder zusätzliche stellvertretende Person des Bürgerbegehrens sein. 

 
(2) Bei nur vorübergehender Verhinderung gilt für die Stellvertretung Art. 39 Abs. 1 GO. 
 

§ 11 Abstimmungsausschuss 
 
(1) Der Abstimmungsausschuss stellt das endgültige Abstimmungsergebnis fest. Er ist unab-

hängig und an Weisungen nicht gebunden. 
 

(2) Mitglieder des Abstimmungsausschusses sind der Abstimmungsleiter (§ 10) als vorsitzen-
des Mitglied und vier von ihm berufene Beisitzer. Beisitzer sollen ein Vertretungsberechtig-
ter des Bürgerbegehrens und 3 Mitglieder des Marktgemeinderates aus verschiedenen 
Fraktionen / Wählergruppen sein.  
 

(3) Der Abstimmungsleiter beruft für jeden Beisitzer eine stellvertretende Person. Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 
(4) Der Abstimmungsleiter bestellt einen Schriftführer. Dieser ist nur stimmberechtigt, wenn er 

zugleich Beisitzer ist. 
 
(5) Der Abstimmungsleiter bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen des Abstimmungsausschusses 

und lädt die Beisitzer zur Sitzung. Der Abstimmungsausschuss ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. Er berät und beschließt in öffentlicher Sit-
zung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche Einzelner entgegenstehen. Ort und Zeit der Sitzungen sind vorher ortsüblich öffent-
lich bekannt zu machen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Abstimmungsleiters. 

 
§ 12 Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände 

 
(1) Der Markt Isen bildet für jeden Stimmbezirk einen Abstimmungsvorstand. Er bildet zudem 

mindestens einen Briefabstimmungsvorstand für das Gemeindegebiet. 
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(2) Die Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände bestehen aus einem Vorsteher, einer 
mit seiner Stellvertretung betrauten Person sowie mindestens zwei Beisitzern und einem 
Schriftführer. Sie werden vom Markt Isen aus dem Kreis der Gemeindebürger oder aus dem 
Kreis der Gemeindebediensteten berufen. Mit der Vertretung des Schriftführers wird ein 
Beisitzer betraut. 

 
(3) Die Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände sind für den ordnungsgemäßen Ablauf 

der Abstimmung verantwortlich, entscheiden über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen 
und stellen vorbehaltlich einer Berichtigung durch den Abstimmungsausschuss das Ab-
stimmungsergebnis für den Stimmbezirk fest. Der Briefabstimmungsvorstand entscheidet 
außerdem über die Zulassung oder die Zurückweisung der Abstimmungsbriefe und ermittelt 
das Ergebnis der Briefabstimmung, wenn mindestens 50 Abstimmungsbriefe zugelassen 
wurden; ansonsten ermittelt ein vom Markt Isen bestimmter Abstimmungsvorstand das Er-
gebnis der Briefabstimmung zusammen mit dem Ergebnis der im Abstimmungsraum abge-
gebenen Stimmen. 

 
(4) Für die Zusammensetzung, Ladung und rechtzeitige Unterrichtung und Tätigkeit der Vor-

stände gelten die Art. 4 Abs. 3 und 4, sowie Art. 17 GLKrWG und § 3 Abs. 3 Satz 1, § 4, § 5 
Abs. 2, §§ 6 bis 8, § 9 Abs. 2, § 10 Abs. 2 GLKrWO entsprechend. 

 
(5) Findet der Bürgerentscheid ausnahmsweise (Art. 10 GLKrWG) am Tag einer Europawahl, 

Bundestagswahl, Landtagswahl, Bezirkswahl, Kommunalwahl oder einem Volksentscheid 
statt, bildet der Markt Isen die Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände, in dem er die 
Mitglieder der Wahl- und Briefwahlvorstände zugleich zu Mitgliedern der Abstimmungs- und 
Briefabstimmungsvorstände beruft. 

 
§ 13 Ehrenamt 

 
(1) Die Mitglieder der Abstimmungsorgane üben ihre Tätigkeit, soweit sie nicht für Gemeinde-

bedienstete dienstlich angeordnet wird, ehrenamtlich aus. Niemand darf die Tätigkeit von 
mehr als einem Abstimmungsorgan ausüben oder in mehr als einem Abstimmungsorgan 
Mitglied oder stellvertretende Person sein. Jeder Gemeindebürger ist zur Übernahme eines 
solchen Ehrenamtes gemäß Art. 19 Abs. 1 GO verpflichtet. Die Mitglieder haben ihre Auf-
gaben unparteiisch wahrzunehmen und über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworde-
nen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des Art. 20 GO. 
 

(2) Die Tätigkeit der Abstimmungsorgane beginnt mit ihrer Berufung und endet mit der Be-
standskraft des Bürgerentscheides. 

 
(3) Das Ehrenamt kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Als wichtiger Grund ist es 

insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete die Tätigkeit nicht ordnungsgemäß ausü-
ben kann. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die Gemeinde. Die Ablehnung des 
Ehrenamtes ohne ausreichenden Grund kann mit Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro be-
legt werden (Art. 19 Abs. 1 Satz 4 GO). 

 
(4) Für die Niederlegung eines Ehrenamtes gilt Abs. 3 entsprechend. 
 
(5) Der Markt Isen gewährt den Mitgliedern der Abstimmungsorgane eine Entschädigung in 

Höhe von 40 € pro Person.  
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Abschnitt 2 - Abstimmungsort und Abstimmungszeit 
 

§ 14 Einteilung der Stimmbezirke 
 
(1) Der Markt Isen teilt sein Gebiet in mindestens einen Stimmbezirk ein und bestimmt für jeden 

Stimmbezirk einen Abstimmungsraum. 
 

(2) Für die Bildung der Stimmbezirke und für die Einrichtung der Abstimmungsräume gelten die 
§§ 54 bis 57 GLKrWO entsprechend. 

 
§ 15 Abstimmungstag 

 
(1) Der Marktgemeinderat legt den Tag der Abstimmung fest. Ist ein Bürgerentscheid aufgrund 

eines Bürgerbegehrens durchzuführen, ist der Abstimmungstag innerhalb von drei Monaten 
nach der Zulässigkeitsentscheidung des Marktgemeinderates festzusetzen. Im Einverneh-
men mit den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens kann diese Frist um 
höchstens drei Monate verlängert werden. Die Frist endet mit dem Ablauf desjenigen Tages 
des letzten Monats, welcher dem Tag der Zulässigkeitsentscheidung entspricht (Art. 31 Abs. 
1 BayVwVfG i. V. m. § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB). Fällt das Fristende auf einen Sams-
tag, endet die Frist mit dem Ablauf des folgenden Werktages. 
 

(2) Bürgerentscheide finden an einem Sonntag statt. Die Abstimmung dauert von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. Wird der Bürgerentscheid zusammen mit einer Wahl durchgeführt, deren Ab-
stimmung über 18.00 Uhr hinaus dauert, endet die Abstimmung mit der für die Wahl be-
stimmten Uhrzeit. 

 
(3) Der Marktgemeinderat kann am selben Tag auch mehrere Bürgerentscheide zulassen      (= 

verbundener Bürgerentscheid). Betreffen mehrere Bürgerentscheide den gleichen Gegen-
stand, sollen sie nach Möglichkeit am gleichen Tag stattfinden. 

 
(4) Bei der Festsetzung des Abstimmungstages ist Art. 10 GLKrWG zu beachten. 
 

§ 16 Bekanntmachung über die Abstimmung 
 
(1) Der Abstimmungsleiter macht die Durchführung eines Bürgerentscheides spätestens am 28. 

Tag vor der Abstimmung ortsüblich öffentlich bekannt. 
 

(2) Die Bekanntmachung enthält 
1. die zu entscheidende(n) Fragestellung(en) einschließlich einer etwaigen Stichfrage 
2. Beginn und Ende der Abstimmungszeit 
3. einen Hinweis, dass alle Stimmberechtigten spätestens am 21. Tag vor dem Bürgerent-

scheid eine Benachrichtigung erhalten, aus der jeweils der Stimmbezirk und der Ab-
stimmungsraum, sowie die Möglichkeit ersichtlich sind, mit dem beigefügten Abstim-
mungsschein und den weiteren Abstimmungsunterlagen mittels Briefabstimmung am 
Bürgerentscheid teilzunehmen. 

 
(3) Außerdem wird in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, 

1. dass beim Markt Isen bis zum 16. Tag vor der Abstimmung Anträge wegen unterbliebe-
ner oder unrichtiger Eintragung in das Bürgerverzeichnis gestellt werden können 

2. dass die Abstimmungsscheine zusammen mit der Benachrichtigung versendet werden 
und in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Abstimmungsscheine beantragt 
werden können 

3. was bei einer Briefabstimmung zu beachten ist 
4. wie der Stimmzettel zu kennzeichnen ist 
5. dass das Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden kann 
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6. dass eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen kann, wobei die Hilfeleistung auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der abstimmungsberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Ab-
stimmungsentscheidung beschränkt ist und demnach eine Hilfeleistung unzulässig ist, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der abstimmungsberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

7. dass sich nach § 108 d Satz 1, § 107 a Abs. 1 des Strafgesetzbuches strafbar macht, 
wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Bürgerentscheides 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht und dass unbefugt auch abstimmt, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Abstimmungsentscheidung der stimmbe-
rechtigten Person oder ohne ihre geäußerte Abstimmungsentscheidung eine Stimme 
abgibt, sowie dass nach §§ 108d Satz 1, 107a Abs. 3 StGB auch der Versuch strafbar 
ist. 
 

(4) Bekanntmachung und Stimmzettelmuster sind am Tag des Bürgerentscheids am oder im 
Eingang des Gebäudes, in dem sich der Abstimmungsraum befindet, anzubringen. 

 
Abschnitt 3 - Stimmrecht 

 
§ 17 Stimmberechtigung 

 
Stimmberechtigt sind alle Personen, die am Tag des Bürgerentscheids die in § 1 Abs. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen.  
 

§ 18 Ausübung des Stimmrechts 
 
(1) Jede stimmberechtigte Person erhält einen Abstimmungsschein und die Unterlagen für die 

Briefwahl. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer einen Abstimmungsschein besitzt. 
 
(2) Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

1. in jedem Stimmbezirk des Marktes Isen, wobei der Abstimmungsschein und ein Aus-
weisdokument mitzubringen sind, oder 

2. durch Briefabstimmung. 
 

(3) Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 
(4) Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 

der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der abstim-
mungsberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Abstimmungsentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der abstimmungsberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

 
§ 19 Bürgerverzeichnis 

 
(1) Der Markt Isen führt für jeden Stimmbezirk ein Verzeichnis der gemäß § 17 Stimmberechtig-

ten (= Bürgerverzeichnis). Bereits für Bürgerbegehren angelegte Bürgerverzeichnisse (§ 5 
Abs. 2) werden fortgeführt. Für die Anlegung und Fortführung gilt § 14 Abs. 3 Sätze 1 bis 4 
GLKrWO. Das Bürgerverzeichnis wird nicht öffentlich ausgelegt. 
  

(2) Wer im Markt Isen nicht gemeldet ist, wird nur auf Antrag in das Bürgerverzeichnis eingetra-
gen. Er muss nachweisen, dass er am Tag des Bürgerentscheids stimmberechtigt 
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ist. Für die Antragstellung gilt § 15 Abs. 4 bis 8 GLKrWO entsprechend. 
 

(3) Wer sich für stimmberechtigt hält, aber glaubt, nicht oder nicht richtig im Bürgerverzeichnis 
eingetragen zu sein, kann bis zum 16. Tag vor der Abstimmung schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Markt Isen die Eintragung beantragen.  
 

(4) Gibt der Markt Isen dem Antrag statt, werden der stimmberechtigten Person nach Berichti-
gung des Bürgerverzeichnisses die Abstimmungsbenachrichtigung und die Unterlagen für 
die Briefabstimmung übersandt. 
   

(5) Weist der Markt Isen den Antrag nach Abs. 3 zurück, erlässt er einen mit Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehenen Bescheid, der dem Betroffenen spätestens am 10. Tag vor dem Bür-
gerentscheid zuzustellen ist. 
  

(6) Für die Berichtigung und den Abschluss der Bürgerverzeichnisse gelten § 20 und § 21 
GLKrWO entsprechend. 

 
§ 20 Erteilung von Abstimmungsscheinen 

 
(1) Jede stimmberechtigte Person, die im Bürgerverzeichnis eingetragen ist, erhält ohne Antrag 

einen Abstimmungsschein und die Unterlagen für die Briefabstimmung. 
 
(2) Für die Erteilung der Abstimmungsscheine gelten die §§ 22, 24 bis 28 GLKrWO entspre-

chend, mit der Maßgabe, dass allen Stimmberechtigten auch ohne Antrag ein Abstim-
mungsschein mit den Unterlagen für die Briefabstimmung zugesendet wird. 

 
(3) Gegen die Versagung des Abstimmungsscheins kann beim Markt Isen bis spätestens am 6. 

Tag vor dem Abstimmungstag schriftlich oder zur Niederschrift Beschwerde erhoben wer-
den. Sind die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig, hat der Beschwerdeführer die er-
forderlichen Beweismittel vorzulegen. Weist der Markt Isen die Beschwerde zurück, erlässt 
er einen förmlichen Bescheid, der dem Beschwerdeführer spätestens am dritten Tag vor 
dem Bürgerentscheid zuzustellen ist.   

 
§ 21 Benachrichtigung und Unterrichtung der Stimmberechtigten 

 
(1) Spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung benachrichtigt der Markt Isen jede im Bürger-

verzeichnis eingetragene Person. Zusammen mit der Benachrichtigung erhalten die einge-
tragenen Personen: 
1. den Abstimmungsschein und die Unterlagen für die Briefabstimmung und 
2. eine Erklärung, welche Möglichkeit zur Urnenwahl besteht. 
 

(2) Geht der Bürgerentscheid auf einen vom Marktgemeinderat gemäß § 8 Abs. 1 gefassten 
Beschluss zurück, hat der Marktgemeinderat vor dem Bürgerentscheid seine mehrheitlich 
festgelegte Auffassung zur Abstimmungsfrage jedenfalls dann darzulegen, wenn es sich um 
eine Konkurrenzvorlage zu einem zugelassenen Bürgerbegehren handelt. Die Bürgerschaft 
ist in diesem Fall spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung hiervon zu unterrichten. 

 
(3) Wird ein Bürgerentscheid aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt, sind spätestens 

am 21. Tag vor der Abstimmung die Stimmberechtigten unter Beachtung des Art. 18 a Abs. 
15 GO über den Gegenstand und über die vom Marktgemeinderat mehrheitlich festgelegten 
und von den Vertretern eines Bürgerbegehrens vertretenen Auffassungen zum Bürgerent-
scheid zu unterrichten. Über Form und Umfang entscheidet der Marktgemeinderat. Den Ver-
tretern des Bürgerbegehrens soll zuvor Gelegenheit gegeben werden, Art und Umfang ihres 
Standpunktes schriftlich beim Markt Isen, Münchner Str. 12, 84424 Isen, darzulegen und zu 
formulieren, wobei eine DIN A 4 Seite (2 cm Seitenrand, Schriftgröße und Zeichenabstand 
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12) nicht überschritten werden darf. Ehrverletzende, wahrheitswidrige, polemische, unsach-
liche oder zu lange Äußerungen können vom Marktgemeinderat zurückgewiesen werden.  
 

(4) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Marktes Isen dürfen die im Marktgemeinde-
rat mit Beschluss festgelegten und die von den vertretungsberechtigten Personen eines 
Bürgerbegehrens vertretenen Auffassungen nur in gleichem Umfang unter Beachtung des 
Sachlichkeitsgebots dargestellt werden. Ein Anspruch einzelner Marktgemeinderatsmitglie-
der oder einzelner Bürger auf Darstellung ihrer Auffassung besteht nicht. 

 
Abschnitt 4 - Stimmabgabe 

 
§ 22 Stimmzettel 

 
(1) Die Stimmzettel werden vom Markt Isen amtlich hergestellt.  

 
(2) Auf dem Stimmzettel wird nur die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete oder vom Markt-

gemeinderat beschlossene Fragestellung abgedruckt. Darüber hinausgehende Angaben 
sind unzulässig. 

 
(3) Finden mehrere Bürgerentscheide an einem Abstimmungstag statt (verbundener Bürgerent-

scheid), sind die verschiedenen Fragestellungen auf einem Stimmzettel aufzuführen. Die 
Reihenfolge richtet sich nach der vom Marktgemeinderat im Rahmen der Zulässigkeitsent-
scheidung festgestellten Zahl der gültigen Eintragungen. Hat der Marktgemeinderat gemäß 
Art. 18 a Abs. 2 GO selbst die Durchführung eines Bürgerentscheides beschlossen, wird 
dessen Fragestellung vor den mit Bürgerbegehren gestellten Fragen aufgeführt. 

 
(4) Beschließt der Marktgemeinderat eine Stichfrage, so wird diese erst im Anschluss an die 

zunächst zu entscheidenden Fragestellungen abgedruckt. 
 

§ 23 Stimmvergabe im Abstimmungsraum 
 
(1) Abstimmungsräume werden nach Maßgabe des § 54 GLKrWO bestimmt. 

 
(2) Jede stimmberechtigte Person hat – bei verbundenen Bürgerentscheiden für jeden Bürger-

entscheid, sowie für eine etwaige Stichfrage – jeweils eine Stimme. 
 
(3) Der Stimmzettel ist so zu kennzeichnen, dass deutlich wird, wie sich die abstimmende Per-

son entschieden hat. 
 
(4) Ist eine Stichfrage vorgesehen, kann die abstimmende Person darüber erklären, welcher 

Bürgerentscheid gelten soll, wenn die gleichzeitig zur Abstimmung unterbreiteten Fragestel-
lungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden. 

 
(5) Die Stimmabgabe erfolgt geheim. Die Vorschriften der Art. 17, 18 und 20 GLKrWG und der 

§§ 55 bis 57 GLKrWO gelten entsprechend. 
 
(6) Für die Eröffnung, den Verlauf und den Schluss der Abstimmung sind die Bestimmungen 

der § 59 bis § 68 GLKrWO mit der Maßgabe, dass allen Stimmberechtigten auch ohne An-
trag ein Abstimmungsschein mit den Unterlagen für die Briefabstimmung zugesandt wird. 

 
§ 24 Besonderheiten der Briefabstimmung 

 
(1) Bei der Briefabstimmung hat die stimmberechtigte Person dem Markt Isen im verschlosse-

nen Abstimmungsbrief  
1. den Abstimmungsschein und 
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2. den Stimmzettel im verschlossenen Stimmzettelumschlag 
zu übergeben oder zu übersenden. Der Abstimmungsbrief muss beim Markt Isen spätes-
tens am Tag des Bürgerentscheids bis zum Ende der Abstimmungszeit eingehen. 

 
(2) Auf dem Abstimmungsschein hat die stimmberechtigte Person oder die Hilfsperson zu ver-

sichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen der stimmbe-
rechtigten Person unbeobachtet gekennzeichnet worden ist. 

 
(3) Im Übrigen sind die Vorschriften des Art. 19 Abs. 2 Satz 4 GLKrWG und § 28 Abs. 1 Satz 2 

GLKrWO sowie die §§ 69 bis 73 GLKrWO entsprechend anzuwenden. § 70 Abs. 4 Satz 1 
GLKrWO gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass an Stelle des Staatsministeriums des In-
nern, für Sport und Integration der Abstimmungsausschuss tritt. 

 
Abschnitt 5 - Ermittlung, Feststellung und Verkündung des Abstimmungsergebnisses 

 
§ 25 Abstimmungsbeteiligung und Ordnen der Stimmzettel 

 
(1) Nach Schluss der Abstimmung ermitteln die Abstimmungs- und die Briefabstimmungsvor-

stände das Abstimmungsergebnis. 
 

(2) Vor dem Öffnen der Urnen sind alle nicht benutzten Stimmzettel zu entfernen und zu verpa-
cken.  

 
(3) Für die Urnenabstimmung gilt § 79 a GLKrWO entsprechend. Für die Briefabstimmung gilt § 

79 b GLKrWO entsprechend. 
 
(4) Werden in einem Briefabstimmungsbezirk weniger als 50 Abstimmungsbriefe zur Auszäh-

lung zugelassen, wird das Ergebnis zusammen mit dem Ergebnis eines anderen Briefab-
stimmungsbezirks ermittelt. Wurde nur 1 Briefabstimmungsbezirk gebildet, wird das Ergeb-
nis zusammen mit dem Ergebnis der in einem Abstimmungsraum abgegebenen Stimmen 
(Urnenstimmbezirk) ermittelt. Werden in einem Stimmbezirk weniger als 50 Abstimmende 
zur Urnenabstimmung zugelassen, werden die Stimmzettel mit denen eines anderen Ab-
stimmungsraumes (Urnenstimmbezirk) zur Auszählung zusammengeführt und ein gemein-
sames Ergebnis festgestellt. Über die Zusammenführung und gemeinsame Ergebnisfest-
stellung mehrerer Stimmbezirke bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Sätzen 1 bis 
3 entscheidet der Abstimmungsleiter. 

 
(5) Sodann werden die Stimmzettel entfaltet, auf ihre Gültigkeit geprüft und in folgende Stapel 

gelegt: 
1. Eindeutig gültige Stimmzettel (nach Ja- und Nein-Stimmen getrennt) 
2. Stimmzettel, die nicht gekennzeichnet sind 
3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben. 

 
§ 26 Behandlung der Stimmzettel 

 
(1) Die eindeutig gültigen Ja- oder Nein-Stimmen werden jeweils von zwei Mitgliedern des Ab-

stimmungsvorstands unabhängig voneinander gezählt. 
 

(2) Der Vorsteher prüft die nicht gekennzeichneten Stimmzettel und stellt fest, dass diese man-
gels Stimmvergabe ungültig sind. 

 
(3) Über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, beschließt der Abstimmungsvorstand. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstehers. 
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§ 26 a Behandlung der Stimmzettel bei weniger als 50 Abstimmenden 
 
(1) Werden in einem Stimmbezirk weniger als 50 Wähler mit Abstimmungsschein zugelassen, 

ist die Zahl der in die Wahlurne gelegten Stimmzettel(-umschläge) in eine Mitteilung einzu-
tragen, die vom Abstimmungsvorsteher und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 

(2) Hat der Abstimmungsvorstand die Zählung der Stimmzettel(-umschläge) beendet, sucht der 
Abstimmungsvorsteher oder sein Stellvertreter mit zwei Beisitzern den Abstimmungsraum 
des (Brief-)Stimmbezirks auf, der vom Markt Isen hierfür bestimmt worden ist, und übergibt 
dem dortigen Abstimmungsvorsteher oder seinem Stellvertreter die verschlossene Wahlur-
ne und die Mitteilung nach Absatz 1. Den Empfang der Wahlurne und der Mitteilung hat der 
Abstimmungsvorsteher des (Brief-)Stimmbezirks oder sein Stellvertreter zu bestätigen. 

 
(3) Der mit der Übernahme der Geschäfte beauftragte Abstimmungsvorstand öffnet zuerst die 

ihm übergebene Wahlurne, bevor er die (Brief-)Wahlurne des eigenen Stimmbezirks zur 
Stimmenzählung öffnet. Die Stimmzettel(-umschläge) werden entnommen und ungeöffnet 
gezählt; die Zahl ist in der Niederschrift zu vermerken. Ergibt sich dabei auch nach wieder-
holter Zählung eine Abweichung von der Zahl der in der Mitteilung des Abstimmungsvor-
stands angegebenen Zahl der Stimmzettel(-umschläge), ist das in der Niederschrift zu ver-
merken und, soweit möglich, zu erläutern. Dann wird nach §§ 79 b und 79 c GLKrWO ver-
fahren. Anschließend werden die Stimmzettel in die Wahlurne des Abstimmungsraums ge-
legt, mit den im (Brief-)Abstimmungsraum abgegebenen Stimmzetteln vermischt und zu-
sammen mit diesen ausgezählt. Der Vorgang wird in der Niederschrift vermerkt. 

 
§ 27 Ungültigkeit der Stimmvergabe 

 
(1) Stimmzettel sind ungültig, wenn sie nicht gekennzeichnet sind. Eines Beschlusses des Ab-

stimmungsvorstandes bedarf es hierzu nicht. 
 

(2) Stimmvergaben sind durch Beschluss für ungültig zu erklären, wenn der Stimmzettel 
1. nicht amtlich hergestellt ist 
2. durchgestrichen oder durchgerissen ist 
3. auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist 
4. ein besonderes Merkmal aufweist 
5. Zusätze oder Vorbehalte enthält 
6. der Abstimmungswille nicht erkennbar ist. 
Das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmvergabe vermerkt 
der Vorsteher auf der Rückseite des Stimmzettels mit Unterschrift. 

 
§ 28 Auswertung der Stimmzettel bei verbundenen Bürgerentscheiden 

 
(1) Sind auf dem Stimmzettel mehrere Fragestellungen unterschiedlicher Bürgerentscheide 

einschließlich einer etwaigen Stichfrage aufgeführt (verbundener Bürgerentscheid), erfolgt 
die Stapelbildung nach § 25 Abs. 5 und die Behandlung und Auswertung der Stimmzettel 
nach §§ 26 und 27 zunächst nur im Hinblick auf den an erster Stelle genannten Bürgerent-
scheid. Sodann sind die Stimmzettel jeweils neu zu ordnen und auszuwerten. Bei einer et-
waigen Stichfrage erfolgt die Auswertung mit der Maßgabe, dass statt der Zahl der gültigen 
Ja- und Nein- Stimmen jeweils die Zahl der für einen Bürgerentscheid abgegebenen Zu-
stimmungen festzustellen ist. 
 

(2) Der Stimmzettel wird nicht dadurch ungültig, dass der Stimmberechtigte gleichzeitig zur Ab-
stimmung unterbreitete Fragestellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise 
beantwortet hat. Die Gültigkeit der Stimmvergabe ist für jeden Bürgerentscheid und einer 
etwaigen Stichfrage gesondert zu beurteilen. 
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§ 29 Feststellung, Verkündung und Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses 
 
(1) Die Abstimmungsvorstände stellen jeweils für ihren Stimmbezirk nach Auswertung aller 

Stimmzettel die Zahl der Abstimmenden (anhand der abgegebenen Abstimmungsscheine), 
die Zahl der gültigen Ja- und Nein- Stimmen und die Zahl der insgesamt ungültigen Stim-
men fest und verkünden das Ergebnis. Für Briefabstimmungsvorstände gilt Satz 1 entspre-
chend. 
 

(1) Finden am Tag der Abstimmung mehrere Bürgerentscheide statt, sind die Ergebnisse je-
weils gesondert festzustellen. Bei einer etwaigen Stichfrage gilt Satz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass statt der Zahl der gültigen Ja- und Nein-Stimmen jeweils die Zahl der für 
einen Bürgerentscheid abgegebenen Zustimmungen festzustellen ist. 

 
(2) Die vom Vorsteher verkündeten Ergebnisse werden dem Abstimmungsleiter unverzüglich 

mitgeteilt (Schnellmeldung). Im Übrigen gilt § 87 Abs. 2 GLKrWO entsprechend. 
 
(3) Der Abstimmungsleiter gibt das vorläufige Ergebnis der Abstimmung unter dem Vorbehalt 

der Nachprüfung und Feststellung durch den Abstimmungsausschuss öffentlich bekannt. 
 
(4) Der Abstimmungsausschuss stellt in einer vom Abstimmungsleiter unverzüglich einzuberu-

fenden Sitzung das endgültige Abstimmungsergebnis und den Inhalt der getroffenen Ent-
scheidung fest. Er kann rechnerische Feststellungen, fehlerhafte Zuordnungen oder unzu-
treffende Beschlüsse über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmvergaben berichtigen. 

 
(5) Das endgültige Abstimmungsergebnis macht der Abstimmungsleiter mit allen Feststellungen 

in ortsüblicher Weise bekannt. 
 

Dritter Teil 
Schlussbestimmungen 

 
§ 30 Datenverarbeitung 

 
Für den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen gilt § 12 GLKrWO entsprechend.  
 

§ 31 Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungsunterlagen 
 
Für die Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungsunterlagen sind § 99 Abs. 1 
und 2 und § 100 GLKrWO entsprechend anzuwenden, mit der Maßgabe, dass die übrigen Ab-
stimmungsunterlagen nach 3 Jahren vernichtet werden können. 
 

§ 32 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
zur Durchführung von Bürgerentscheiden des Marktes Isen (Bürgerentscheidsatzung – BES) 
vom 31.05.2006 außer Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   18  : 0   
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TOP  5 
Photovoltaikanlage Schule - Beratung und Beschlussfassung über eine An-
passung der geplanten Dimensionierung 

 
 
Sachverhalt: 
 
In der Netzverträglichkeitsprüfung haben die KWH vom Dach der Schule aus eine Netzeinspei-
sung von 100 kWp genehmigt; der ursprünglich kalkulierte Wert von 25 kWp hat sich deshalb 
deutlich erhöht, da zur Verbesserung der allgemeinen Stromversorgung in diesem Gebiet in 
den kommenden Monaten ein neuer Trafo installiert wird.  
 
Die BE Isental möchte mit der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach die Netzeinspeisung von 
100 kWp voll ausnutzen. Im ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss vom 05.03.2024, in dem 
noch von einer maximal möglichen Einspeisung von 25 kWp ausgegangen wurde, wurde die 
Anlage, die die BE isental auf dem Schuldach errichten möchte, auf max. 40 kWp begrenzt. Da 
sich die Voraussetzungen nun geändert haben, erfolgt eine erneute Vorlage im Marktgemeinde-
rat.  
 
Die Module sollen laut BE Isental überbaut werden, so dass trotz der mit 5 Grad sehr geringen 
Dachneigung, die einen Abschlag der installierten Leistung ergibt, die 100 kWp tatsächlich er-
reicht werden. Dazu ist angedacht, die Nord- und Südseite des Daches zu nutzen. Das Dach 
soll so belegt werden, dass ein einheitliches Bild entsteht. Die Wechselrichter werden auf dem 
Dach im Schatten des Aufzugs angebracht.  
 
Die gewünschte Anpassung wird dem Gremium von der BE Isental vorgestellt.  
 
 
Diskussionsverlauf: 
 
Ein Speicher ist langfristig geplant, aktuell aber noch nicht vorgesehen. Aufgrund der Sommer-
ferien lohnt er sich trotz Grundlast noch nicht. Möglicherweise kann er in einem zweiten Schritt 
zusammen mit einer e-Tankstelle realisiert werden.  
 
Die Wechselrichter werden auf dem Dachplatziert, um das Brand- und Verrußungsrisiko für das 
Gebäude zu minimieren. Mit den Planern und dem technischen Bauamt ist alles abgesprochen.  
 
Das Geschäftsmodell der Bürgergenossenschaft bleibt unverändert, lediglich die Größe der 
Anlage würde angepasst. 
 
Momentan sind die Module sehr günstig zu bekommen, daher lohnt sich die Belegung der 
Nordseite.   
 
 
Beschluss: 
 
Die in der Sitzung vom 05.03.2024 beschlossene Dimensionierung der Photovoltaikanlage, die 
die BE Isental im Rahmen eines Genossenschaftsmodells auf dem Schuldach errichten darf, 
mit max. 40 kWp wird aufgehoben. Der BE Isental wird gestattet, die nach der Netzverträglich-
keitsprüfung maximal mögliche Dimension zu errichten.   
 
 
Abstimmungsergebnis:   18  : 0   
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TOP  6 Bekanntgaben und Anfragen 

 
 

 Arbeiten an den Wegen 
 
Für das Volksfest sollte der Weg nach Burgrain noch gemäht werden. Zudem wurde oberhalb 
der Brücke der Weg ausgespült und muss repariert werden. Die Verwaltung wird den Bauhof 
entsprechend informieren.  
 
 
 
Erste Bürgermeisterin Hibler schließt um 20:20 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates. 
 
 
 
 

Vorsitzende 

 
 

 
  
  
  

Irmgard Hibler Christine Pettinger 
Erste Bürgermeisterin  
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